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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, in Verbindung mit § 27 Ab-
satz 1 und 2 sowie § 13 Absatz 3 Satz 2 der SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2020, ver-
kündet am 15. Dezember 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom  
29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) geändert worden ist, 
und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. 
S. 1463) bekannt gemacht, die zuletzt durch Verordnung vom  
11. Februar 2021 (GVBl. S. 111) geändert worden ist, verordnet die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Einverneh-
men mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung:

Artikel 1
Die Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 24. November 

2020 (GVBl. S. 894), die zuletzt durch Verordnung vom 14. Februar 
2021, verkündet am 14. Februar 2021 nach § 2 Absatz 1 des Geset-
zes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen 
vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) geändert worden ist, 
und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. 
S. 136) bekannt gemacht, geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Sonderregelungen für eine Wiederaufnahme  

des Lehr- und Betreuungsbetriebs in Präsenz“
b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 findet ein Präsenzunter-
richt nicht statt und nehmen die Schülerinnen und Schüler 
am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause teil.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „für 

die Zeit ab dem 11. Januar 2021 bis zum Ablauf des  
21. Februar 2021“ gestrichen.

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung

Vom 17. Februar 2021

bb) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:
„1.  Den Jahrgangsstufen 1 bis 3 der Primarstufe wird 

ein Unterricht in festen Lerngruppen mit in der Re-
gel halbierter Gruppenfrequenz angeboten. Ein Prä-
senzunterricht von mindestens drei Stunden täglich 
nach Maßgabe des Alternativszenarios gemäß den 
Vorgaben des Handlungsrahmens für das Schuljahr 
2020/2021 ist hierbei für alle Schülerinnen und 
Schüler dieser Jahrgangsstufen sicherzustellen. Im 
Benehmen mit der Schulkonferenz kann abweichend 
von einem täglichen Präsenzunterricht nach Satz 2 
ein Wechselmodell eingeführt werden, in dem sich 
für die Lerngruppen Tage des Präsenzunterrichts mit 
schulisch angeleitetem Lernen zu Hause abwech-
seln. Die Teilnahme an dem Präsenzunterricht ist 
freiwillig, die Entscheidung treffen die Erziehungs-
berechtigten.“

cc) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und folgender 
Satz wird angefügt:
„Die Notbetreuung wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 
ergänzend zu dem Präsenzunterricht angeboten, wobei 
die Zeit des Präsenzunterrichts in den Umfang der täg-
lichen Höchstbetreuungszeit mit einberechnet wird.“

dd) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wie folgt 
geändert:
aaa)  In Satz 1 werden die Wörter „, vorbehaltlich der 

Winterferien,“ gestrichen.
bbb)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Berufsschule“ 

ein Komma und die Wörter „der Bildungsgang der 
Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung“ ein-
gefügt.

ee) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 
4 und 5.

ff) Folgende Nummern 6 und 7 werden angefügt:
„6.  Der Hausunterricht und der Krankenhausunterricht 

für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 
kann im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehör-
de stattfinden, soweit Gründe des Gesundheits- und 
Infektionsschutzes nicht entgegenstehen.

7.  Betriebspraktika finden nicht statt. Die Schulen kön-
nen Ersatzleistungen organisieren.“



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 13      20. Februar 2021 143

d) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter 
„und auch in der schulischen beruflichen Bildung keine Be-
triebspraktika stattfinden“ eingefügt.

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
„(4) Prüfungen finden in der Regel in Präsenz statt. Für 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen können 
Lernerfolgskontrollen in Form von Klassenarbeiten und 
Klausuren in Präsenz angeboten werden, wenn über die Vor-
gaben nach Absatz 3 hinaus für die Dauer des Aufenthalts 
im Schulgebäude oder einem anderen für die Lernerfolgs-
kontrolle vorgesehenen Ort ein Abstand von 1,5 Metern zwi-
schen den anwesenden Personen gewährleistet ist. Die Teil-
nahme an den Lernerfolgskontrollen in Präsenz nach Satz 2 
ist freiwillig.“

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in Satz 1 werden 
die Wörter „Absätzen 1 bis 3“ durch die Wörter „Absätzen 1 
bis 4“ ersetzt.

g) Nach dem neuen Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:
„(6) An Kollegs und Abendgymnasien können im Einver-

nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde von den Absätzen 1 

bis 4 abweichende Regelungen getroffen werden, sofern 
Gründe des Gesundheits- und Infektionsschutzes nicht ent-
gegenstehen und soweit es die organisatorischen oder päda-
gogischen Bedingungen dieser Schulen erfordern. Auch in 
den Fällen des Satzes 1 ist die Teilnahme an dem Angebot 
freiwillig.“

h) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und die Wörter „bis 
zum Ablauf des 21. Februar 2021“ werden gestrichen.

2. In § 5 wird die Angabe „21. Februar 2021“ durch die Angabe 
„21. März 2021“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2021

Sandra  S c h e e r e s
Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie
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